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M O T I O N von Peter Preisig (SVP, Hinwil) und Jürg Sulser (SVP, Otelfingen) 
 
betreffend Hundegesetz  
__________________________________________________________________________ 
 
Das Hundegesetz 554.5 ist im Abschnitt B §7, Voraussetzung für das Halten von Hunden, so 
zu ändern, dass nur Personen, die das erste Mal einen Hund erwerben oder erhalten, einen 
Sachkundenachweis (Ausbildung) erbringen müssen.  
 
 Peter Preisig 
 Jürg Sulser  
 
Begründung: 
 
Es ist nicht verständlich, dass bei jedem Wechsel eines Tiers wieder Halterkurse gemacht 
werden müssen. Bei einem Fahrzeugwechsel muss niemand einen Fahrkurs absolvieren. Wie 
der Presse zu entnehmen ist, sind die Halterausbildnerinnen und Halterausbildner sehr um-
stritten. Es geht vielen Ausbildnern nur um das Geld. Es ist nicht verständlich, dass die Hun-
debesitzer unnötig belastet werden. Es gibt sicher Personen, die gerne solche Ausbildungen 
machen, dies sollte freiwillig sein. In der Regel können Hundebesitzer, die schon viele Jahre 
mit Hunden umgegangen sind, problemlos mit einem neuen Tier umgehen. 
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